
 

 

Vier-Tore-Stadt 
Neubrandenburg

Beschlussvorlage
 
 

 

Drucksachen Nr.: BV/VIII/0127 Beschlussdatum: 27.03.2025
  Beschluss-Nr.: STV 6/15/2025
 
 

 

Gegenstand: Ausschreibung Planungsleistungen Schwimmhalle, 
Planungsphasen 1 bis 3
Grundlage: § 8 und § 9 der Geschäftsordnung der Stadtvertretung
 

 

Behandlung: öffentlich
  
Einreicher: Fraktion Projekt NB

 
 

Beratung
Sitzungs- 

datum

Abstimmungsergebnis
Bemerkungen

Ja Nein Enth. Bef.

Stadtvertretung 27.03.2025 16 17 3  - abgelehnt

 
Neubrandenburg, 18.03.2025
 
 
gez.
Dr. Roman Kubetschek
Fraktionsvorsitzender Projekt NB
 
 

 
 



 
Beschlussvorschlag:

Die Umsetzung der Gesellschafterweisung gemäß Beschluss der Stadtvertretung 
STV2/15/2024 vom 09.10.2024 wird bis zum 30.09.2025 ausgesetzt.
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt die Geschäftsführung der Neubrandenburger 
Stadtwerke GmbH aufzufordern, bis zum 30.06.2025 alternative Nutzungsmöglichkeiten und 
Lösungsvorschläge zur Ertüchtigung und eventuellen Erweiterung der Schwimmhalle, auf 
der Grundlage des Schreibens des Oberbürgermeisters vom 18.12.2024, zu erarbeiten. Der 
Oberbürgermeister wird beauftragt, zur Beratungsbehandlung, eine darauf basierende 
entsprechende Vorlage an die Stadtvertretung einzubringen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:

Verbesserung der Ergebnisse der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH für die 
Geschäftsfahre 2024 / 2025.
 
 
 
Klimarelevanz:

Auswirkungen auf den 
Klimaschutz

 ja, positiv*

  ja, negativ*

 X nein

 
*Erläuterung:

 
 
 
Begründung:

Die Vorlage eines Kurzkonzeptes durch die Geschäftsführung der Neubrandenburger 
Stadtwerke GmbH, oder durch den Oberbürgermeister ist an die Stadtvertretung noch nicht 
erfolgt.

Die Vorlage von qualifizierten und belastbaren Vorlagen zur Behandlung und 
Beschlussfassung durch die Geschäftsführung der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, 
bis zum 31.03.2025 ist nicht realistisch.
 
Die, mögliche, Einberufung einer Sondersitzung der Stadtvertretung zu diesem Zweck 
erscheint, aus Gründen der Vermeidung von zusätzlichen Kosten, nicht angemessen.
 
Nach vorliegenden Informationen sind die abgeforderten Stellungnahmen nicht, innerhalb 
der Frist, von allen Fraktionen abgegeben worden und stehen zum derzeitigen 
Kenntnisstand teilweise noch aus.

Vor dem Hintergrund des Schreibens des Stadtrechtsdirektors Dominik Meyer zu 
Schlochtern vom 29.01.2025 sowie der Aufforderung des Büros der Stadtvertretung vom 
30.01.2025 war eine Stellungnahme von allen Fraktionen bis zum 14.02.2025 abgefordert 
worden.
Mit dem Schreiben des Stadtrechtsdirektors Dominik Meyer zu Schlochtern vom 29.01.2025 
wird verdeutlicht, dass seitens des Oberbürgermeisters auch die kurzfristige Erteilung der 
Gesellschafterweisung ergehen könnte.



 
Eine umfassende Information über den Sachverhalt war allen Ratsfrauen und Ratsherren 
möglich. Hierzu wird insbesondere auf die nachfolgend aufgeführten Behandlungen, 
Beschlussfassungen und Informationen verwiesen:
 
ANF_VIII_0021 RH Dr. Kubetschek - Schwimmhalle Neubau (NICHTÖFFENTLICH)
Änderungsantrag_02.10.2024_BV_VIII_0046
ANF-VIII-0021_Zwischeninformation-OB_24.10.2024
Beschlussfassung_BV-VII-341_SV 03.02.2022
BV_VII_0451 - Änderungsantrag Nr. 1
Information_OB_Schwimmhalle_18.12.2024 (nichtöffentlich)
Behandlung in der Sitzung der Stadtvertretung am 09.10.2024, TOP 15 (Öffentlich)
 
 
 
 
 
 
 




